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Medienmitteilung 
 
 
 
Gemeindeversammlung vom Montag, 1. Juni 2026 
 

Ergebnisse auf einen Blick: 

▪ 47 Stimmberechtigte 

▪ Jahresrechnung 2025 mit Ertragsüberschuss von CHF 708'916.99 ein-
stimmig genehmigt 

▪ Datenschutzbericht zur Kenntnis genommen 

▪ Die Anpassungen im Personalreglement wurden einstimmig genehmigt 

 
 
 
Jahresrechnung 2025 

Der Gesamthaushalt schliesst mit einen Ertragsüberschuss von CHF 708'916.99 ab. Budgetiert war 

ein Aufwandüberschuss von CHF 111’750. Die Besserstellung beträgt somit rund CHF 820'667. 

 

Der Allgemeine Haushalt schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 830'854.22 ab und nicht wie 

budgetiert mit null. Im Budget wurde vor Entnahmen aus der finanzpolitischen Reserve sogar ein Auf-

wandüberschuss von CHF 92'330 erwartet. Die effektive Besserstellung beläuft sich demnach auf 

rund CHF 923’184. 
 

Beim Fiskalertrag werden Mehrerträge von rund CHF 702’551 ausgewiesen. Die direkten Steuern von 

natürlichen Personen sind um rund CHF 148’300 höher als budgetiert, weil die Einkommenssteuern 

um rund CHF 37’300 höher ausgefallen sind gegenüber den Prognoseberechnungen. Bei den Vermö-

genssteuern resultiert eine Besserstellung von rund CHF 65’700. Die Quellensteuern rechnen mit rund 

CHF 50'800 besser ab als geplant, weil immer noch alte Quellensteuerfälle der Vorjahre abgerechnet 

wurden. Bei den direkten Steuern juristischer Personen sind die Erträge um rund CHF 421’700 höher 

ausgefallen. Die Besserstellung bei den Gewinnsteuern von juristischen Personen mit Sitz in Seftigen 

beläuft sich auf rund CHF 113'900. Bei den aktiven Steuerausscheidungen sind unerwartet hohe Ge-

winnsteueranteile für mehrere Steuerjahre angefallen. Dies begründet hauptsächlich die Besserstel-

lung von rund CHF 310'300 bei den Teilungsansprüchen. Bei den übrigen Steuern resultiert eine Bes-

serstellung von rund CHF 133’600. Die Sonderveranlagungen sind um CHF 61'800 höher ausgefallen 

als erwartet, weil mehr Kapital aus der Vorsorge bezogen wurde als im Mehrjahresschnitt. Auch die 

Grundstückgewinnsteuern sind um CHF 73'900 höher, weil überdurchschnittlich hohe Gewinne aus 

Grundstückverkäufen besteuert wurden. Die Liegenschaftssteuern sind um CHF 12'900 tiefer als bud-

getiert. 
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Die Jahresrechnung wurde einstimmig genehmigt. 
 

 
 
Ergebnis Jahresrechnung 2025 für den Gesamthaushalt und die Spezialfinanzierungen 
 
 
Anpassungen Personalreglement 
Das Lohnsystem der Einwohnergemeinde Seftigen stützt sich generell auf die Gehaltsklassentabelle 
des Kantons Bern. Der Regierungsrat des Kantons Bern hat beschlossen, per 1. Juli 2026 die Ge-
haltsklassentabelle einer Revision zu unterziehen: 

- Wegfall der Einstiegsstufen 
- Anpassung von 80 auf 75 Lohnstufen 

 
Durch die Abstützung der Einwohnergemeinde Seftigen auf die Lohntabelle des Kantons im Personal-
reglement, besteht seitens der Einwohnergemeinde Seftigen die Notwendigkeit des Nachvollzugs von 
übergenordneten Rahmenbedingungen. Aufgrund der Anpassungen des Kantons Bern wurde das 
Personalreglement der Gemeinde Seftigen entsprechend angepasst. 
 
Die Änderungen wurden einstimmig genehmigt. 
 
 
-------------- 

Für Fragen steht Ihnen gerne zur Verfügung: 
Gemeindepräsident Simon Ryser, 079 456 81 04 
simon,ryser@seftigen.ch 
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